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Einführung

„Die Begriffe stimmen nicht mehr“. So überschreibt die Familiensoziologin
Beck-Gernsheim einen ihrer Kapitelabschnitte.1 Gemeint ist damit Folgendes: In
unserer heutigen Gesellschaft ist ein Wandel der gelebten Familienformen zu ver-
zeichnen, der die Organisation von Verwandtschafts- und Familienverhältnissen
vor neue Herausforderungen stellt. Neben das Ideal der klassischen Kleinfamilie
bestehend aus Vater, Mutter und mindestens einem Kind, sind alternative Fa-
milienformen, wie nichteheliche Lebensgemeinschaften, (registrierte) gleichge-
schlechtliche Partnerschaften mit und ohne (eigene/adoptierte/durch Leihmütter
ausgetragene/mittels Samen- bzw. Eizellenspende gezeugte) Kinder und eine
große Zahl (alleinerziehender) Singlehaushalte, getreten.2 Dieser Wandel beruht
zum einen auf einem geänderten Verständnis von Familie. Viele Menschen stre-
ben heute weg von klassischen Rollenbildern und tradierten familiären Bindungs-
typen hin zu einer auf Konsens basierten, flexiblen Familienstruktur.3 Zum ande-
ren beruht er auf der neueren Entwicklung in der Reproduktionsmedizin, die über
Techniken wie etwa die Eizellen-, Mitochondrien- und Embryonenspende auch
gleichgeschlechtlichen Paaren und Alleinstehenden die Erfüllung des Kinder-
wunsches ermöglicht.4

A. Status Quo und Herausforderungen

Das Abstammungsrecht nimmt bei der Organisation von Verwandtschafts- und
Familienverhältnissen eine zentrale Aufgabe wahr. Es schafft das rechtliche Band
zwischen Eltern und ihren Kindern und ist damit maßgebend für die weitreichen-
den rechtlichen Wirkungen dieses Verhältnisses, wie beispielsweise das Namens-
(§§ 1616 ff. BGB), das Erb- (§§ 1922, 1924 I BGB) und das Unterhaltsrecht
(§ 1601 BGB). Die Zuordnung ist auch für viele Aspekte des verfassungsrecht-
lichen (Art. 6 II 1 GG) und des menschenrechtlichen (Art. 8 EMRK) Schutzes
von Bedeutung. Die aus der oben dargestellten Entwicklung hervorgehenden be-
sonderen Herausforderungen für das Abstammungsrecht resultieren vor allem aus

1 Beck-Gernsheim, Was kommt nach der Familie?, 2010, 18.
2 Beck-Gernsheim, Was kommt nach der Familie?, 2010, 18–21; Bernard, StAZ

2013, 136, 139; zu Zahlenwerten vgl. Eggen/Rupp in: Rupp (Hrsg.), Partnerschaft und
Elternschaft bei gleichgeschlechtlichen Paaren, 2011, 23, 27; Rauscher, Familienrecht,
2008, 11–24 sowie zu aktuellen Werten www.destatis.de.

3 So auch Gernhuber/Coester-Waltjen, Familienrecht, 2010, 5.
4 Beck-Gernsheim, Was kommt nach der Familie?, 2010, 20.



einer Pluralisierung der Elternrollen.5 Kinder haben heute „viele Eltern“.6 Als
Elternteile kommen beispielsweise mehrere Väter (soziale und genetische) und
mehrere Mütter (soziale, biologische und genetische) in den unterschiedlichsten
Konstellationen (etwa bei einer Patchwork Familie, nach einer medizinisch-
assistierten Zeugung oder nach einem Seitensprung) in Betracht. Unterzieht sich
beispielsweise ein gleichgeschlechtliches weibliches Wunschelternpaar im Aus-
land einer Fruchtbarkeitsbehandlung unter Einbezug einer Eizellenspende, die
u. U. auch reziprok erfolgen kann,7 fallen die biologische Mutterschaft (Geburts-
mutter) und die genetische Mutterschaft (Eizellenspenderin) auseinander. Das
Kind hat dann zwei Mütter und einen genetischen Vater (Samenspender). Bei der
Vornahme einer Mitochondrienspende hat ein Kind sogar zwei genetische Müt-
ter.8 Fällt gar eine Mitochondrienspende mit einer Eizellenspende zusammen, so
hätte das Kind neben dem genetischen Vater drei Mütter, zwei genetische und
eine biologische. Derartige Konstellationen, die sich über die Hinzunahme sozia-
ler Kriterien der Elternzuordnung beliebig weiterspinnen lassen, werfen nicht nur
Fragen der Zuweisung und Ausübung der elterlichen Verantwortung9 auf, son-
dern stellen auch das Abstammungsrecht vor neue Herausforderungen. Wie soll-
te angesichts der vorstehend skizzierten Entwicklung eine moderne abstam-
mungsrechtliche Eltern-Kind-Zuordnung gestaltet sein, damit die Interessen aller
Beteiligter hinreichend gewahrt werden?

Aber auch jenseits der neuen Reproduktionstechniken und der gewandelten
Familienformen zeichnen sich bedeutende Herausforderungen für das heutige
Abstammungsrecht ab: So sind etwa Fragen betreffend Personen, die keinem der
beiden Geschlechter eindeutig zuzuordnen sind (sog. Intergeschlechtliche, Inter-
sexuelle oder Hermaphroditen) ungeklärt:10 Ist etwa eine Adoption durch inter-

26 Einführung

5 Dazu eingehend Vaskovics in: Schwab/Vaskovics (Hrsg.), Pluralisierung von Eltern-
schaft und Kindschaft, 2011, 11 ff.

6 Löhnig, Früher hatten Eltern viele Kinder – heute haben Kinder viele Eltern, 2015.
7 Dethloff in: Hilbig-Lugani/Jakob/Mäsch u. a. (Hrsg.), Zwischenbilanz, 2015, 41.
8 Diese ist etwa zulässig in den Niederlanden (bereits seit 2002), das Verbot des

Art. 24 lit. g EW erfasst die Mitochondrienspende nicht, vgl. Gesetzesbegründung Em-
bryowet, KSt. 27423 Nr. 3, 46, im Vereinigten Königreich, vgl. Sections 3ZA(5), (6),
31ZA(2)(a), 35A, 45(1), (3A) des HFEA 1990 i.V.m. den Human Fertilisation and
Embryology (Mitochondrial Donation) Regulations 2015, sowie in Mexiko, vgl. den Be-
richt der Süddeutschen Zeitung vom 29.9.2016, Das Drei-Eltern-Baby, S. 2. Zur Zuläs-
sigkeit in Deutschland siehe Deuring, MedR 2017, 215; Klopstock, ZRP 2017, 165.
Weiterführend zur Einflussnahme auf Keimbahnzellen etwa Eberbach, MedR 2016,
758.

9 Zur Wahl des Begriffs der elterlichen Verantwortung anstelle des Begriffs der elter-
lichen Sorge spricht sich auch der 71. Deutsche Juristentag 2016 aus, vgl. http://www.
djt.de/fileadmin/downloads/71/Beschluesse_gesamt.pdf (zuletzt geprüft am 30.9.2016).

10 § 22 III PStG hat das real existierende Problem nun auch zu einem rechtlichen
gemacht, vgl. jedoch BVerfG, Beschl. v. 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16, NJW 2017, 3643
(Verfassungswidrigkeit der Norm) m. Anm. Gössl. Zu bereits geklärten Fragen siehe
BVerfG, Beschl. v. 11.1.2011 – 1 BvR 3295/07, NJW 2011, 909.



sexuelle Personen möglich?11 Welche Bestimmungen sind heranzuziehen, wenn
eine intersexuelle Person ein Kind zur Welt bringt?12 Darüber hinaus ist seit lan-
gem eine Diskussion über die Zulässigkeit von Babyklappen und von anonymer/
vertraulicher Geburt im Gange.13 Das deutsche Recht kennt seit kurzem eine Re-
gelung, die von anderen Regelungen im europäischen Ausland abweicht.14 Rele-
vant ist hier insbesondere die Frage, in welchem Verhältnis das Recht des Kindes
auf Kenntnis der eigenen Abstammung zu dem Interesse der Mutter an Anony-
mität steht.15 Die Rechtsprechung räumt den Interessen des Kindes an anderer
Stelle diesbezüglich gehöriges Gewicht ein.16 Besondere Brisanz haben in den
letzten Jahren – auch mit Blick auf Babyklappen – immer wieder die Rechte von
Vätern, die mit der Mutter nicht verheiratet waren und Verantwortung für ihre
Kinder übernehmen wollen, erlangt. Im Bereich des Sorgerechts ist der Gesetz-
geber diesen Vätern entgegengekommen, indem er die Möglichkeit geschaffen
hat, die gemeinschaftliche elterliche Sorge auf Antrag eines Elternteils gericht-
lich – und damit unabhängig von dem Willen der Mutter – zu übertragen
(§ 1626a I Nr. 3 BGB).17 Im Abstammungsrecht ist die Vaterschaftsanerkennung
aber ohne Zustimmung der Mutter nicht möglich (§ 1595 I BGB).18 Ähnliche
Fragen stellen sich auch bei der privaten Samenspende, d.h. einer unmittelbar
von den Beteiligten organisierten Spende ohne Begleitung durch einen Arzt oder
ein Krankenhaus. Gleichgeschlechtliche Paare von Frauen haben in der Vergan-
genheit vermehrt auf die Möglichkeit einer privaten Samenspende zurückgegrif-
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11 Zu Fragen der Eheschließung und Eingehung einer Lebenspartnerschaft siehe Sie-
berichs, FamRZ 2013, 1180.

12 Zur weiteren personenstandsrechtlichen Behandlung eines Frau-zu-Mann-Transse-
xuellen als Frau, der nach dem rechtlichen Wechsel des Geschlechts ein Kind zur Welt
gebracht hat, BGH, Beschl. v. 06.09.2017 – XII ZB 660/14, www.bundesgerichtshof.de
(zuletzt geprüft am 25.09.2017); KG, Beschl. v. 30.10.2014 – 1 W 48/14, NZFam 2015,
32 (beide § 11 TSG heranziehend).

13 Stellvertretend siehe Frank, StAZ 2012, 289.
14 Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertrauli-

chen Geburt vom 28.8.2013, BGBl. I, 3458. Rechtsvergleichend hierzu Budzikiewicz/
Vonk, 17 European Journal of Law Reform (2015) 216

15 Vgl. etwa die Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzesentwurf in BT-
Drucks.17/13391, 1.

16 Vgl. zur Fallkonstellation der Samenspende BGH, Beschl. v. 2.7.2014 – XII ZB
201/13, BeckRS 2014, 14404; BGH, Urt. v. 28.1.2015 – XII ZR 201/13, FamRZ 2015,
642; OLG Hamm, Urt. v. 6.2.2013 – I-14 U 7/12, BeckRS 2013, 2505; siehe zum
Kenntnisinteresse des Kindes auch BVerfG, Beschl. v. 6.5.1997 – 1 BvR 409/90, NJW
1997, 1769; BVerfG, Urt. v. 31.1.1989 – 1 BvL 17/87, NJW 1989, 891; zurückhaltender
jedoch BVerfG, Urt. v. 19.4.2016 – 1 BvR 3309/13, BeckRS 2016, 44719.

17 Anlass war die Entscheidung des BVerfG, Beschl. v. 21.7.2010 – 1 BvR 420/09,
FPR 2010, 465.

18 Die Möglichkeit gerichtlicher Feststellung der Vaterschaft besteht freilich, vgl.
MünchKomm-FamFG/Coester-Waltjen/Hilbig-Lugani, § 172 Rn. 11, solange keine Va-
terschaft eines anderen Mannes besteht § 1600d I BGB.


